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Die christliche Schule.
(Fastetthirtenbrief Sr. Gn. des hochwst. Herrn Bischof Georgius von Chur.)

Das Bild der Zeit, in der wir leben,
ist düster. Ein grausames Morgen wartet
der Völker, der Besiegten wie der Sieger.
Mögen Andere zweifeln und verzagen; wir
Christen setzen unser Vertrauen auf Gott,
der auch die dunkelsten Stunden im Leben
der Völker, wie der einzelnen Menschen,
zu den weisen Zielen seiner göttlichen Vor-
sehung hinzulenken weiß.

Die Kirche Gottes hat nichts zu befürch-
ten; sie ist auf Felsengrund gebaut. Wer
aber etwas zu befürchten hat, schrieb vor
Jahren Papst Leo XIII., das sind die Re-
gierungen, die nicht sehen, worauf sie los-
steuern. So viel ist sicher: Die bürgerliche
Gesellschaft geht desto größeren Gefahren
entgegen, je mehr sie sich von Christus und
seiner Kirche loslöst.

Diese verhängnisvolle Loslösung hat
mit der unglückseligen Glaubensspaltung be-

gönnen, ist in der französischen Revolution
fortgesetzt worden und hat leider im Ver-
sailler Frieden ihre urkundliche Bestätigung
gefunden, wo in keinem einzigen der 440
Artikel sich ein Plätzchen fand für den Na-
men des allmächtigen Gottes.

Und wir selbst — wie oft haben wir in
neuerer und neuester Zeit aus dem Munde
ungläubiger, kirchenfeindlicher Staatsmän-

ner den Ruf vernommen, daß der moderne
Staat vom Einflüsse des Christentums gänz-
lich zu trennen sei.

Dieser Kampfruf erhebt sich in unseren
Tagen besonders gegen die christliche
Schule. Von ihr soll jede Einflußnahme
durch das Christentum ferngehalten werden.
Die Schule soll konfessionslos sein. Die
ganze Erziehung der Jugend soll ohne Gott
und gegen Christus und seine Kirche ein-
gerichtet werden.

Im Bewußtsein, daß die Verteidigung
der christlichen Erziehung in besonderer
Weise zum Pflichtenkreise der katholischen
Bischöfe gehört,. haben wir Euch, geliebte
Bistumskinder, schon früher gelegentlich auf
diese christusfeindlichen Bestrebungen auf-
merksam gemacht. Heute möchten wir Euch
auf den immer näher kommenden Schul-
kämpf dadurch vorbereiten, daß wir — so

weit dies im Rahmen eines Hirtenschrei-
bens geschehen kann — die Gründe hervor-
heben, die uns Katholiken und mit uns
alle, die im Schweizerlande noch an Chri-
stus und seine Gnade und an ein ewiges
Leben glauben, bewegen, für das heran-
wachsende Geschlecht eine christliche Schule
zu fordern — eine Schule, in welcher un-
sere Jugend nicht zu frechen, sitten-, schäm-



und vaterlandslosen Jungburschen, sondern
zu tüchtigen, christlich und vaterländisch ge-
sinnten Eidgenossen herangebildet werden,

4- 4-

Wenn wir von einer christlichen Schule
sprechen, verstehen wir darunter eine Schule,
in welcher die christliche Religion nicht bloß
als Schulfach gelehrt wird, sondern wo die
Religion den Zentralpunkt bildet, um den
sich der gesamte Schulunterricht gruppiert
— also eine Schule, welche den Kindern
mittels Unterricht und Uebung eine christ-
lich-religiöse Erziehung vermittelt.

Da aber die Religion ohne Konfession
— ohne ein bestimmtes Bekenntnis — eben-
sowenig bestehen kann, als ein Licht ohne
Strahlen, so muß die christlich-religiöse
Schule eine konfessionelle Schule sein, und
diese muß für uns Katholiken eine katho-
lische sein.

I. Teil.
l. Und diese konfessionelle christliche

Schule fordern wir vorerst im Namen der
christlichen Eltern, welche ihre Kinder der
Schule, dieser Hilfsanstalt der Familie, an-
vertrauen sollen.

Das Recht und die Pflicht der Erziehung
ihrer Kinder steht nach dem Naturrecht in
erster Linie den Eltern zu; denn die Er-
ziehung ist ein wesentlicher Teil des Fa-
milienlebens, und die Eltern sind die na-
türlichen Häupter der Familie. 'Das Chri-
stentum hat nach einem tiefsinnigen Worte
des hl. Thomas von Aquin dieses natür-
liche Verhältnis nicht aufgehoben, sondern
vervollkommnet. Es hat jenem Verhältnis
die übernatürliche Weihe gegeben, indem es
das Familienleben durch die sakramentale
Ehe heiligte; und damit hat Christus die
natürlichen Rechte und Pflichten der Eltern
auf den Boden der übernatürlichen Ordnung
gestellt. Den Eltern hat Gott die Kinder
geschenkt mit dem Rechte und mit der Pflicht,
sie für das Reich Gottes zu erziehen. Das
ist die Lehre, welche das Christentum von
Anfang an laut verkündigt und eingeschärft
hat.

Der Staat dagegen hat kein Recht und
keinen Beruf zur Erziehung. Der natür-
lichen Ordnung nach hat er die soziale
Rechtsordnung aufrecht zu erhalten und die
zeitliche Wohlfahrt seiner Mitglieder zu för-
dern. Welter reicht seine unmittelbare di-
rekte Aufgabe nicht — auch nicht gemäß
der von Christus eingesetzten christlichen
Ordnung, Denn nirgends finden wir eine

Spur davon, daß der weltlichen Obrigkeit
gesagt worden wäre: Gehe hin, und lehre
und erziehe alle Völker! Diesen welthistori-
scheu Auftrag hat Christus, der Gottessohn,
ausschließlich seiner Kirche erteilt am Tage,
ehe er von dieser Erde schied, um vom
Himmel aus ihre Geschicke zu lenken bis
zum Ende der Zeit.

Diese Grundsätze vorausgesetzt, sagen
wir: Zur Erziehung gehört wesentlich der
Unterricht. Er ist ein Teil der Erziehung
und zugleich ein Mittel dazu. Denn nur
durch den Unterricht gelangt das Kind zu
jenen Kenntnissen, Wahrheiten und Fertig-
leiten, welche es nötig hat, um seinen zeit-
lichen Beruf zu erfüllen uud seine ewige
Bestimmung zu erreichen. Für die Er-
ziehung ist der Unterricht das gegebene na-
türliche Mittel zum Zwecke.

Wenn es aber feststeht, wie wir gesehen
haben, daß die Eltern das natürliche Recht
haben auf die Erziehung ihrer Kinder, und
wenn der Unterricht, den in unseren Ver-
Hältnissen gewöhnlich die Volksschule bietet,
ein untrennbarer Teil der Erziehung ist,
so ist damit auch bewiesen, daß christliche
Eltern das Recht haben, von der Schule
einen christlichen Unterricht zu verlangen —
einen Unterricht, welcher die christliche von
den Eltern in der Familie begonnene Er-
ziehung nicht hemme und niederreiße, son-
dern fördere und vollende.

Dieses Erziehungsrecht der Eltern ist
ein persönliches und unveräußerliches — ein
Recht, das Niemand ihnen rauben darf.
Wenn daher der moderne Staat die Kinder
christlicher Eltern in einen Schulunterricht
hineinzwingt, welcher der christlichen Ueber-
zeugung der Eltern widerspricht, begeht er
eine Vergewaltigung heiliger Elternrechte,
eine Gewissenstyrannei, welche nur über-
troffen wird von der Größe der Heuchelei,
mit welcher der sogenannte moderne Staat
die Gewissensfreiheit seiner Bürger zu ge-
währleisten vorgibt.

Im Namen der christlichen Eltern also
fordern wir eine christliche Schule, weil sie
ein wesentliches Teilstück der Erziehung ist,
zu welcher die Eltern eine schwere Pflicht
und ein unbestreitbares Recht haben.

2. Aber auch die naturgemäße, ersprieß-
liche Erziehung des Kindes erfordert eine
im christlichen Geiste geleitete Schule.

Die religiöse Anlage ist nun einmal eine
Grundtatsache des menschlichen Wesens. Wie
es die Magnetnadel nach Norden zieht, so

zieht es den Menschen nach Gott hin, dem



Ursprung und Endziele seines Seins. Der
Unglaube, dem Ihr mitunter im Leben be-
gegnet, ist eine Einzelerscheinung, eine Ent-
artung des Menschen, welcher, wenn er ein-
mal der Sünde verfallen ist, ein Interesse
daran hat, daß es keinen ewigen Richter
und Vergelter gebe.

Im Herzen der unverdorbenen Jugend
aber besteht ein lebhaftes Verlangen nach
Religion. Fraget die Katecheten, welche die
Kinder in den Glaubenswahrheiten unter-
richten. Sie haben es gesehen, wie das
Kinderauge leuchtet, wie ihr Herz und Sinn
für die religiösen Ideale, für die christlichen
Tugendhelden erglüht, die sich lebenswarm
zu ihnen neigen und in ihnen eine hl. Be-
geisterüng entfachen für alles Gute und
Edle.

Wie könnte eine'vernünftige naturge-
mäße Erziehung eine so edle und veredelnde
Seite der Kinderseele unberücksichtigt lassen?

Wahrlich, Tränen möchte man weinen
über die arme Jugend, die, statt in einer
christlichen Schule zum Gotteskinde von Na-
zareth und zum Borne seiner himmlischen
Lehre geführt zu werden, in einer gottlosen
Schule vorlieb nehmen muß mit den Trä-
bern einer kraft- und saftlosen bürgerlichen
Moral. Hieße das nicht nach einem Worte
des Evangeliums: Steine darreichen für
Brot, Schlangen für Fische, Skorpione für
Eier? (Lc. 11,11).

Aber auch die Charakterbildung des Kin-
des erheischt, daß die Schule christlich sei.

Wie oft ist in der Geschichte der Er-
Ziehung — zumal seit den Tagen Herbart's
— der Ruf erschollen nach Charakterbildung
und nach der sogen. Konzentration des Un-
terrichts, d. h. der Ruf nach einem einigen-
den Mittelpunkt für die einzelnen Unter-
richtsstoffe. Während die Schulen der christ-
lichen Vorzeit in dieser Hinsicht anerkann-
termaßen eine lückenlose Einheitlichkeit und
Geschlossenheit aufwiesen, krankt unsere mo-
derne Schule an einer solchen zusammen-
hanglosen Vielwisserei, daß Otto Willmann,
wohl der größte Pädagoge der Gegenwart,
den bezeichnenden Ausspruch getan hat:
„Für den Schüler ist allermeist der Bücher-
riemen das einzige Band, welches für ihn
die Lehrstoffe zusammenhält."

Beide Forderungen nun, sowohl jene
der Charakterbildung, als jene der einheit-
lichen Verbindung der einzelnen Lehrfächer,
erfüllt in vollgültiger Weise die christliche
Schule.

„Die Person Jesu Christi (schreibt ein

tüchtiger zeitgenössischer Schriftsteller) ist
und bleibt das Vorbild jedes ganzen Cha-
rakters. In ihm ist das göttlich Erhabene
und das menschlich Einfache und Liebens-
würdige gemischt zu einer wunderbaren
Jdealgestalt. Für alle Lebenslagen weist
sein Beispiel und seine Lehre die Wege.
Sein Vorbild begeistert zur Nachfolge. Seine
Gnade stärkt zum Kreuzweg der Selbstüber-
Windung. Und was braucht es mehr, um
ein Charakter zu werden, als ein großes
Ziel, begeisterte Liebe und starkmütigen
Opfergeist? Für diesen Christus gibt es
schlechthin keinen Ersatz. Auch hier erwahrt
sich das Wort der Schrift: „Es ist kein an-
derer Name, in dem wir selig werden kön-
nen." (Act. Ap. 4.12.)

Und auch die sogenannte Konzentration,
die Verbindung der Unterrichtsstoffe, die
man seit Ziller in fern abliegenden Kultur-
stufen suchen zu müssen glaubt, ist in der
christlichen Schule wie von selbst gegeben.
Die Religion, der sittlich-religiöse Endzweck
des Lebens im Christentum, ist stark genug,
alle Lehrfächer zu tragen und sie zum Einen
Ziele hinzuordnen. Und laßt uns beifügen,
daß selbst für den Lehrer die christliche
Schule eine Quelle des Segens ist, weil
sie die Quelle seiner Berufsfreudigkeit ist.
Wo gibt es außerhalb der christlichen Schule
einen Gedanken, welcher die Lehrer und
Lehrerinnen in den vielen Mühen und Ge-
duldproben ihres schweren und verdienst-
vollen Amtes so zu erheben und zu trösten,
ihnen und ihrem Unterrichte eine solche

Weihe zu geben imstande wäre, wie der
christliche Gedanke: „Ich arbeite für die
Ehre des unendlichen Gottes, der mir seine
Lieblinge anvertraut hat; ich arbeite für
die ewige Glückseligkeit unsterblicher Men-
schenseelen; ich arbeite am Bau des himm-
lischen Gottesreiches!

Im Namen der zu erziehenden christli-
chen Kinder also verlangen wir, daß die
Schule vom christlichen Geiste getragen sei.

3. Und die gleiche Forderung stellen wir
im Namen der von Christus, dem Herrn,
gestifteten Kirche.

Wenn Verdienste imstande sind, ein un
bestreitbares, historisches Recht zu begrün-
den, dann besitzt die Kirche ein solches auf
die Schule; denn für ihre Verdienste um
Erziehung und Unterricht zeugen zwei Jahr-
taufende und die Länder und Völker der
halben Welt. Aber nicht bloß auf histori-
sches Recht stützt sich der Anspruch der
Kirche: Ewiges, göttliches Recht steht ihr



zur Seite. Ihr Recht hat zum Grund- und
Eckstein den Willen Christi, des Gottessoh-
nes, feierlich ausgesprochen in der Urkunde
des Evangeliums.

Im letzten Hauptstück des Evangeliums
nach Matthäus steht das welthistorische
Wort, das hier entscheidet. Bevor unser
Herr und Heiland Jesus Christus zum Him-
mel auffuhr, in der feierlichen Stunde sei-
nes letzten Abschiedes sprach er zu seinen
Aposteln: .Mir ist alle Gewalt gegeben im
Himmel und auf Erden. Gehet denn hin
und lehret alle Völker, sie taufend im Na-
men des Vaters und des Sohnes und des
hl. Geistes, und lehret sie alles halten, was
immer ich euch geboten habe. Und siehe,
ich bin mit euch alle Tage, bis zum Ende
der Welt." (Mt. 28.18—20.)

Zweifelsohne überträgt hier Christus
kraft seiner schrankenlosen göttlichen Gewalt,
auf die er einleitend ausdrücklich hinweist,
seinen Aposteln die Vollmacht, alle Völker
zu lehren, die Erwachsenen und die Kinder,
die Armen wie die Reichen, die Gelehrten
wie die Ungelehrten, die Fürsten wie die
Untertanen, „alle und jede Kreatur." (Mc.
16,15.)

Diese Vollmacht gilt rechtskräftig überall
„in der ganzen Welt". (Mc. 15.15.) Kein
Land und kein Staat ist derselben entzogen.
Uud sie ist völlig unabhängig von jeder ir-
dischen Autorität; denn sie kommt unmit-
telbar von demjenigen, von welchem „alle
obrigkeitliche Gewalt herstammt." (Rom.
13,1.) Und diese Vollmacht soll nach der
Anordnung Christi fortdauern „alle Tage
bis zum Ende der Welt". Ob im Laufe
der Jahrhunderte Zeiten, Menschen und
deren Interessen sich noch so sehr ändern,
ob die natürliche Wissenschaft und Technik
noch so große Fortschritte macht: Alles das
vermag uicht das Geringste an dem Gottes-
worte Christi zu ändern. Alle Tage, zu
jeder Zeit und unter allen Zeitverhältnissen
sind und bleiben die Apostel Christi die un-
beschränkt bevollmächtigten Verkünder seiner
Lehre, Herolde seiner Reichsgesetze, Lehrer
der sich Bekehrenden: „Lehret und taufet
sie", Erzieher der Getauften: „Lehret sie
Alles halten, was ich euch geboten habe."

Gemäß der souveränen Anordnung Christi
ist also das christlich-religiöse Erziehungs-
wesen eigenstes Rechtsgebiet seiner bis zum
Ende der Welt fortlebenden Apostel, d. h.

der kirchlichen Obrigkeit. Die Kirche Christi
ist nach göttlicher Anordnung die erstberech-
tigte Schulbehörde in der christl. Gesellschaft.

An der Schwelle dieser Wahrheit voll-
zieht sich die Scheidung der Geister. Ent-
weder — oder: Entweder christlich oder
gottlos. Ein Drittes gibt es nicht — auch
nicht für den modernen Staat, der sich als
religiös indifferent bezeichnet. Darum, weil
der moderne Staat die Gottheit Christi und
seine unvergänglichen Herrscherrechte gleich-
gültig mißachtet, hört Christus nicht auf,
Gott zu sein; und nach wie vor und bis
zum Ende aller Zeit ist ihm «alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf der Erde."
Der moderne Staat kann, wie er es in
vielen Ländern getan, durch Mißbrauch sei-
ner materiellen Gewalt die ihm von Gott
gesetzten Schranken überschreiten und in das
ihm durch Gottes Machtgebot verwehrte
Rechtsgebiet der Kirche einbrechen; aber
dieser Uebergriff wird immer den Charakter
einer rohen Rechtsverletzung und eines ver-
brecherischen Abfalles von der göttlichen
Ordnung an sich tragen.

Diesen Abfall von Gott, diese erschüt-
ternden Riesenkämpfe für und wider Chri-
stus und seine Kirche hat König David in
prophetischem Gesichte geschaut und hat sie

mit wunderbarer Kraft und Erhabenheit ge-
schildert in den Worten des 2. Psalmes:
„Was toben die Heiden, was sinnen Eitles
die Völker? Es stehen auf die Könige der
Erde, und Fürsten sammeln sich vereint
wider den Herrn und seinen Christ, indem
sie sprechen: „Laßt uns zerreißen ihre Fes-
sein und ihr Joch von unserem Nacken wer-
sen;" Der aber in den Himmeln thront,
er lachet ihrer, und der Herr, er spottet
ihrer. Dann redet er sie an in seinem Zorne
und macht sie verwirrt in seinem Grimme.
„Ich bin gesetzt von ihm (dem Herrn) als
König über Sion, den heiligen Berg, zu
künden sein Gesetz."

Ja, so ist es. Christo, dem Herrn, sind
alle Völker übergeben; ihm sind alle Men-
schen ohne Ausnahme, auch die mächtigsten
Minister und Kammermajoritäten hörig zu
Treue und Glauben, Pflichtig zum Gehör-
sam, ständig zum Gericht. Darum schließt
der 2. Psalm mit den erschütternden Wor-
ten: „Wohlan denn, handelt weise, ihr Kö-
nige; laßt warnen euch, ihr Richter dieser
Erde. Dienet dem Herrn in Ehrfurcht. Er-
greifet die Lehre und die Zucht — die hei-
lige Gottesordnung — daß nicht der Herr
ergrimme und ihr zugrunde gehet, abwei-
chend vom rechten Wege. Heil allen, die
aus ihn, den Herrn, vertrauen." (Ps. 2,
10—13.)



Das sind die auf göttlichem Rechte fußen-
den, unverjährbaren Rechtstitel der Kirche
Christi auf Erziehung und Schule. Wer
überhaupt noch Christ ist d. h. wer den ele-
mentaren Satz des Christentums von der
absoluten sozialen Herrschergewalt Christi
anerkennt und die Schlußfolgerungen daraus
zieht, die sich notwendig daraus ergeben,
der wird an diesen Rechtstiteln der Kirche
Christi nicht vorbei kommen. Mit dieser
wichtigen Erkenntnis aber, welche das christ-
liche Volk für den Schulkampf der Zukunft
nötig hat, halten wir zugleich die Waffe in
der Hand, mit welcher wir alle Einwände
gegen die Rechtsansprüche der Kirche Christi
siegreich zurückzuweisen imstande sind.

Wie oft habt Ihr, geliebte Diözesanen,
das Klagelied der liberalen Presse gehört:
Von den „Uebergriffen der Kirche auf das
staatliche Schulgebiet", von der „AuSlie-
ferung der Schule an die Herrschergelüste
der kirchlichen Behörde", von der ungeheu-
reu „Staatsgefährlichkeit der kirchlich ge-
leiteten Volksschule". Aber Ihr werdet die
Antwort nicht schuldig bleiben. Saget ihnen:
Eins von beiden. Entweder glaubet ihr
an Christus oder nicht. Wenn ja, so höret
doch einmal auf, als Uebergriff, als Herr-
schergelüste der Kirche zu bezeichnen, was
Christus, der oberste Gesetzgeber der mensch-
lichen Gesellschaft, seiner Kirche als eigenstes
Recht übertragen hat. Und höret endlich
auf, das staatliches Gebiet zu nennen, was
Christus selbst in erster Linie der Kirche
gegeben. Oder aber ihr habt den Glauben
an ^Christus über Bord geworfen; dann
schämet euch, etwas scheinen zu wollen, was
ihr nicht mehr seid. Ehrlicher wäre es, offen
zu sagen, daß ihr Feinde Christi seid, und
dann weiß das christliche Volk, woran es ist.

Schulnachrichten.
Uri. Minterkonferen; der Sektion ktri.

lEinges.) Der 25. Februar fand die Lehrer und
Schulfreunde des KantonS Uri zur ordentlichen
Winterkonferenz vereint zu Bürgten, der Heimat
Tells. Im herrlich gelegenen Schulhause begrüßte
Herr Lehrer V. Schraner, Präsident, die zahlreichen
Teilnehmer der hochw. Geistlichkeit, Lehrer und
Lehrerinnen. Mit einem andächtigen Gebete wurde
die Tagung eröffnet. Nach Verlesung des Proto-
tolls überblickten wir an Hand des flott abgefaßten
Jahresberichtes das Wirken und Streben unseres
Vereins. Dank der uneigennützigen Tätigkeit des

Vorstandes erfreut sich der Lehrerverein Uri einer
immer größern Sympathie beim Volke und den Be«
Horden.

Und auch die verrostete Streitaxt aus
den Zeiten des Kulturkampfes: Das Schlag-
wort von der Staatsgefährlichkeit der kirch-
lich beeinflußten Schulen — es hat seine
Zugkraft verloren. Aber antwortet auch
diesen vergessenen Wegweisern an der alten
Straße: Wenn ihr an Christus glaubt,
wisset ihr, daß die von ihm aufgerichtete
Gesellschaftsordnung beiden — der Kirche
und dem Staate — nur zum Segen ge-
reichen kann- Und wenn ihr für erwiesene
Tatsachen noch Sinn und Verständnis habt,
müßt ihr selbst zugeben, daß die besten, zu-
verlässigsten Bürger nicht aus der ungläu-
bigen Staatsschule, sondern aus der kon-
sessionellen, christlichen Schule hervorgehen.
Die Schrift mahnt, die Zeichen der Zeit
zu lesen. Wer seit den Novembertagen 1918
nichts gelernt hat, dem ist nicht zu helfen.
Die Beweise für etwas können wir Einem
liefern, sagt ein englischer Schriftsteller,
aber das Verständnis dazu nicht.

Wir schließen diesen ersten Teil unseres
Hirtenschreibens mit einem kurzen, treffen-
den Worte, das in der französischen Nati-
onalversammlung gefallen ist in jenen denk-
würdigen Tagen, als Graf Montalembert
die Freiheit der christlichen Schule mit einer
Rede verteidigte, die vielleicht die glänzendste
seines Jahrhunderts ist: „Der Staat hat
mit der Gesamtleitung des Schulwesens
vollkommen versagt. Daß es Professoren
gibt, die Griechisch und Latein können: daß
es Schulmeister gibt, die Lesen und Schrei-
ben lehren, das macht die Sache noch lange
nicht aus. Der religiöse Geist ist notwen-
dig, den nur die Kirche mit ihrem Schatze
geoffenbarter Lehren zu bieten imstande ist."

(Schluß folgt.)

Nach Prüfung der Jahresrechnung, die allseitig
richtig befunden wurde, folgte das Hauptreferat über
„Schule und Jugendfürsorge", gehalten von
Herrn vr. Hanselmann, Zentralsekretär der Stif»
tung Pro Juventute, Zürich. Der Herr Referent
wies auf die notwendige Pflicht der Jugendfürsorge
in und außer der Schule hin, die sich für jenen
Lehrer ergibt, der nicht nur Stundengeber, Hand-
werker sein will, sondern Erzieher im, idealsten Sinne
des Wortes. Nicht nur in der Stadt, auch auf
dem Lande ist es oft bitter notwendig, daß eine

lehrende, hilfreiche Hand der Jugend den Weg
weist. Nach angeregter Diskussion wurde besonders
erwähnt, daß das erzieherische Eingreisen des Lehrers
mit Klugheit und weiser Nachficht geschehen soll;
denn nicht überall gestattet man dem Lehrer ohne
weiteres einen tiefern Einblick in die Familienver-
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